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AMTLICHE GESETZESSAMMLUNG

Teilrevision der Verordnung
über die Kantonsbibliothek Graubünden

Von der Regierung beschlossen am 27. April 2004

I.
Die Verordnung über die Kantonsbibliothek Graubünden vom 20.
Dezember 1994 1 ) wird wie folgt geändert:

Art. 18
1 Die Bibliothekskommission dient der Unterstützung und Entwick-
lung des kantonalen Bibliothekswesens.
2 Sie besteht aus fünf bis neun Mitgliedern, die vom Departement auf
Vorschlag der Bibliotheksleitung gewählt werden und wird von der
Bibliotheksleitung oder dem beziehungsweise der Bibliotheksbeauf-
tragten präsidiert.
3 Aufgehoben

II.
Diese Teilrevision tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.

Namens der Regierung
Der Präsident: Klaus Huber
Der Kanzleidirektor: Claudio Riesen

1) BR 490.200
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